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I?a

mögen hingegen aus Errun-
genschaft und Eigengut zu-
sammengesetzt sein, so wäre
eine Kombination ehever-

traglicher und erbrechtlicher
Anordnungen zur Begünsti-
gung des überlebenden Ehe-

gatten denkbar. In diesem
Sinne, also zur Klärung der
Zusammensetzung des eheli-
chen Vermögens und gegebe-
nenfalls zum Abschluss eines

Ehevertrages und Anpassung
der testamentarischen Verfü-

gungen scheint mir eine er-
neute rechtliche Beratung als

durchaus angebracht. Dassel-
be gilt, wenn Sie den Kindern
den Pflichtteil überlassen
möchten, womit sie im Ver-
hältnis zur jetzigen Regelung
besser als der überlebende
Ehegatte gestellt würden.
Letztlich ist es eine persönli-
che, subjektive Entschei-
dung, welche Anordnungen
für den Todesfall getroffen
werden sollen.

Mit der Ergänzung, dass

wir nicht in der Lage sind,
Muster letztwilliger Verfügun-
gen zuzustellen, da es zu viele
Varianten möglicher Regelun-

gen gibt, hoffe ich, Ihnen mit
diesen Hinweisen gedient zu
haben.

Dr. zur. Marco Biaggz

Medizin
Steissbeinkontusion

Mez« Marz« (72) kaf self /an-

gerer Zelt fast wnerfra^/icüe
Rückensc/tmerzen. Der Daus-
arzt macfzf z'km ab und zu Sprit-
zerz, meint aber, mazz könne du

rzz'ckfs mekr mucken, es seien

Aknüfzun^sersckeinungen. Ein
underer Arzt kat kei einem kur-

zen K(zrui(/entku/f gesagt, dass

die Sckmerzen von einer Steiss-

fceinkontusion kerrükren. Was

ist das? Gikt es /ur seine Sckmer-

zen wirk/ick keine Linderung?
Mein Mann ist vor etwa zwei

/akren zweimal aufdie Kniete-
fa/ien. Bis zu dieser Zeit wog er
etwa f I 5 kg. Heute kat er sckon
sckön abgenommen.

Unter einer Steissbeinkontu-
sion verstehen wir eine Prel-

lung des Steissbeines, also
des letzten Abschnittes der
Wirbelsäule auf Gesässhöhe.
Nach der Beschreibung ist Ihr
Mann aber zweimal auf die
Knie gestürzt, hat dabei also
kaum das Steissbein verletzt.
Es ist mir somit nicht klar,
wie diese Diagnose zustande-
kam. Ich vermute eher, dass

hinter den massiven Rücken-
schmerzen eine andere Ursa-

che steckt. Es könnte bei-
spielsweise eine Abnützungs-
erscheinung bei langjähri-
gern Übergewicht sein oder

sogar ein alter Wirbelbruch.
Die Behandlung von chro-

nischen Rückenbeschwerden
ist erfahrungsgemäss eine

langwierige und nicht immer
erfolgreiche Angelegenheit.
Ausser gelegentlichen Sprit-
zen und Medikamenten
bringt oftmals eine physikali-
sehe Therapie mit Wärme
(oder Kälte), Massage und
Heilgymnastik Linderung.
Diese kann ambulant oder im
Rahmen einer stationären Ba-

dekur erfolgen. Entschliesst
man sich zu einem Kurauf-
enthalt, so sollte dieser aber
mindestens drei Wochen
dauern, um eine möglichst
günstige Wirkung zu erzielen.

Augenschwäche
Als bald 80/akrzger Manu leide

ick seit ez'mger Zezf unter Durck-
kZufun^sstörupsfe« in beiden

Augerz. Mein Arzt meint, dies sei

eine Polge des Atters. Mit täglzck
zwei Takieffen und 3 bis 4mal
Augenfropferz könne man das
Seken soweit stabil kalten. JCör-

perlick bin ick nock reckt ft,
nur lesen kann ick kaum mekr.

Durchblutungsstörungen der
Augen treten im Alter gehäuft
auf und führen zu mehr oder
weniger ausgeprägten Beein-

trächtigungen der Sehschär-
fe. Leider wird in vielen Fäl-
len ausgerechnet der Ort des

schärfsten Sehens an der
Netzhaut getroffen, die söge-
nannte Makula.

Typisch für diese Erkran-
kung sind zuerst verzerrte
Bilder, später dann ein zen-
traler Sehausfall mit einem
schwarzen Loch. Das Erken-
nen von Gesichtern oder das

Lesen wird dadurch stark er-
schwert, ist aber mit Hilfe
von Lesebrillen oder opti-
sehen Lesegeräten (spezielle
Lupen) noch möglich.

Über die Behandlung des

Leidens herrschen in Fach-
kreisen verschiedene Auffas-

sungen. Die einen lehnen ei-

ne Behandlung mit dem Hin-
weis auf eine Nutzlosigkeit
aller Bemühungen ab. Die an-
dem - dazu gehört Ihr Au-
genarzt - empfehlen Präpara-
te in Tropfen- oder Tabletten-
form, die meist auf den Vit-
aminen A und E basieren. Als

einziger schwacher Trost
bleibt die Erfahrung, dass bei
der Degeneration der Makula
eine vollständige Erblindung
ausgeschlossen ist.

Dr. med Peter JCokler

Patienten-
recht
Kein Anspruch auf
Information?
Der Gesundheitszustand meiner
Mutter versckleckterfe szck nack
einem Strez'fschlag rapide. Sie

wurde von z'krem Arzt umge-
kend in ein Pfegekez'm ein-

gewiesen. Dieses Vorgeben be-

/remdete mz'ck, und ick ersuckte
den Arzt um genauere informa-
tionen, die er /edock verweigerte.
Auck im Pfegehez'm wollte man
mir keine näkeren Auskün/te
über den Zustand meiner Mutter
erteilen, obwokl ick als Sokn ikr
näckster Verwandter bin. Wie
soll ick weiter vorgeben?

Die Beraterin der SPO

(Schweizerische Patientenor-
ganisation) hat verschiedene
telefonische und schriftliche
Schritte eingeleitet. Sie nahm
Kontakt mit der Heimleitung
und dem behandelnden Arzt
auf und erwirkte ein Ge-

spräch. Dadurch konnte
schliesslich erreicht werden,
dass der Sohn nun vollum-
fänglich über den Gesund-
heitszustand seiner Mutter
informiert wird.

KREUZSCHMERZEN, ISCHIAS, HEXENSCHUSS,
wenn nicht zu alt auch Knie-
und Hüftarthrose, ver-
schwinden bald, wenn Sie
einen EXTENSOR FLEXAP

Damit strecken Sie am Abend vor dem Schlafen während 1 bis 2
Minuten Wirbelsäule, Knie- und Hüftgelenke. Dabei entsteht in den
Gelenken ein Vakuum, welches Blutplasma aus der Umgebung an-
saugt. In diesem Plasma sind alle Nährstoffe gelöst vorhanden und
kommen so gerade dorthin, wo sie am nötigsten sind. Die Gelenke
können sich im optimalen Zustand während des Schlafes regene-
rieren. Eine spürbare Besserung tritt über Nacht ein.

Verlangen Sie unverbindlich Unterlagen, womöglich bevor Sie 70
sind, bei Hans Zimmermann, CH-5400 Ennetbaden,

Telefon 056/222 66 79
Oder: Herbert Seiler, Grabenmattstrasse 26

CH-5452 Oberrohrdorf, Telefon 056/496 47 87
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Wenn die Kosten-
gutsprache ausbleibt

Mein Hausarzt verordnete mir
a/s Bezügen« von Brgä«zu«gs-
Zeisfunge« eine intensive TYzera-

pie im Palmen einerKur. £r ver-

Zankte bei meiner KrcmZcen/casse

e/neKostengutspracbe. DzeKas-

se Zz'ess sicH mit der Antwort
/edocH Zeit. Da mein Gesund-

Heitszustcznd ärztZzcbes Ha«-
deZn erforderte, trat ic^z die Kur
dennocZz an. £rst während mei-

ner Kur entschied die Kranken-
basse, he ine Leistungen zu über-

nehmen. Ich Hin wegen der f-
nanzzeZZe« Konsequenzen sehr

beunruhigt. Was soZZ ich tun?

Die Schweizerische Patienten-
organisation hat die nötigen
Schritte zur Abklärung der
finanziellen Verantwortlich-
keit eingeleitet. Sie hat eine
beschwerdefähige Verfügung
verlangt und hat auch an
das Versicherungsgericht ge-
schrieben. In diesem Fall hat
sich nun die Krankenkasse
bereit erklärt, den Kurbeitrag
sowie die Arzt- und Therapie-
kosten zu übernehmen.

Crista ZViehus, Schweizerische

Patientenorganisation,
Postfach 850, 8025 Zürich

Der ßatgeber...

steht o//en Zeser/nnen

und tesern der Ze/t/upe zur
l/erfüpunp. £r ist hosfenZos,

wenn die Frage von a//-

gemeinem Interesse ist und
die Antwort in der Zeitiupe
pub//z/ert wird, (Bei Steuer-

prob/emen wenden Sie s/'ch

am besten an die Behörden
/hres Wohnortes,,)

Anfragen senden an:

Ze/t/upe,
Ratgeber,
Postfach,
8027 Zürich

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Wie man mit
«Profitline» die
Rendite optimiert
LZaZten Sie «ProftZine» /ur ein

gutes Produkt? Mich irritiert die

aggressive Werbung. Sie ent-

spricht so gar nicht der in dieser
.Branche übZichen ZurücZchaZ-

tung.

Sie vergessen den aggressiven
Aussendienst der Branche.
Dazu kommt, dass Telefon-
verkauf etwas mehr Salz und
Pfeffer in der Werbung vor-
aussetzt. Freilich tut «Profit-
line» des Guten etwas zuviel.
So wird etwa mit dem Hin-
weis auf die jederzeitige Ver-

fügbarkeit des Geldes beim
Leser der Eindruck erweckt, er
erhalte gewissermassen ein
Bankkonto mit steuerfreier
Verzinsung. Nur in den Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen kann er nachlesen,
dass jede Einzahlung den für
Einmalprämien geltenden
Bestimmungen über die Steu-

erbefreiung unterliegt (direk-
te Bundessteuer: mindestens
fünfjährige Laufzeit, Mindest-
alter 60 bei Auszahlung).
Auch nicht gerade lupenrein
ist die Werbung mit dem

Nichtraucherbonus; in Wirk-
lichkeit ist der entsprechende
Zinsvorteil äusserst gering
(aus der Praxis herausgegriffe-

nes Beispiel: 3,81 statt 3,86
Prozent).

Dabei hätte die Tochterge-
Seilschaft von Rentenanstalt
und Bankgesellschaft solche
Übertreibungen gar nicht
nötig. Mit vergleichbaren
Konkurrenzprodukten - Ein-

malprämien- oder kapitalbil-
dende Lebensversicherungen
mit periodischen Prämien-
Zahlungen - kann sie es näm-
lieh ohne weiteres aufneh-
men. Das gilt für die Rendite
ebenso wie für die Bedingun-
gen bei vorzeitigem Rückkauf.
Auch beim garantierten To-

desfallkapital steht sie ihren
Konkurrenten nicht nach.

Wenn man bei einer kon-
ventionellen Gesellschaft
sein Geld vor Ablauf der Poli-
ce zurück will, kann das viel
Geld kosten. Bös kommen
vorab jene Sparer weg, die
sich während der ersten Jah-
re nach Vertragsabschluss
umbesinnen. Die meisten
Gesellschaften verrechnen
ihnen die vollen Abschluss-
und andere Spesen. Bei Pro-
fitline ist ein Rückkauf bereits
nach einem Jahr kostenlos.
Wer sein Geld vorher abzieht,
verliert ein halbes Zinspro-
zent. Profitline ist wegen der
flexiblen Kündbarkeit aber
auch eine ideale Alternative

zu Festgeld, das derzeit nur
gerade zwischen "/4 und ' Ve

Prozent (Fr. 100000.- resp.
500000.-, Stand Anfang No-
vember) rentiert. Vier Prozent
wären besser!

Zu den gegenwärtig gebo-
tenen Konditionen ist das

Produkt auch jedem Bank-
konto überlegen. Das gilt für
junge Leute ebenso wie für äl-
tere Jahrgänge. Ein Sechzig-
jähriger zum Beispiel kann es

derzeit mit einer Einzahlung
von 25 000 Franken auf eine

Verzinsung von etwa vier
Prozent bringen (dazu
kommt ein Todesfallschutz).
Soviel wirft heute kein Alters-
Sparkonto ab. Voraussetzung
ist freilich eine gute Gesund-
heit, auch ist bei Alter 65
Schluss.

Noch nichts aussagen lässt
sich heute darüber, ob die
Renditeprognosen in den
kommenden Jahren auch
wirklich eingehalten werden.
Dies wird nicht zuletzt davon
abhängen, ob Profitline trotz
des enormen Werbeaufwands
wirklich so viel kostengünsti-
ger arbeiten kann, wie sie es

glauben machen will (etwa
1/3 der Kosten einer traditio-
nellen Lebensversicherung).

Dr. Hansruedi Berger

Beachten Sie unsere neue Ratgeberbroschüre
<Die 10. AHV-Revision» mit Beispielen aus der Praxis.

Bestelicoupon Seite 28.

Der Darm - Die Basis Ihrer Gesundheit
[ Eine Dickdarmspülung (Colon-Hydro-Therapie) entschlackt und entgiftet Ihren Körper.

Sehr empfehlenswert bei Ernähruagsumstellung, Fastenkuren, Übergewicht, Verdauungs-
I problemen (Verstopfung, Durchfall), Rheuma, Arthrose, Hautproblemen usw.

I Ergänzend dazu eignet sich die Trinkkur mit Original Indian* Essence.

Zur Harmonisierung der seelisch-körperlichen Störungen (Angstzustände, Blockaden)
Ihres Energiefeldes, biete ich Ihnen begleitend zur Colon-Hydro-Therapie individualisierte

I Behandlungen feinstofflicher Art an.

Nur auf telefonische Voranmeldung.

Gerda Scherrer
Ganzheitliche Lebens- und Gesundheitsberatung
Scheuchzerstrasse 121,8006 Zürich, Telefon 01/363 80 18, Telefax 01/363 80 81
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